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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Dienstberatung OB 30.09.2021 nicht öffentlich Vorberatung 

Ausschuss für Bildung und Kultur 12.10.2021 nicht öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 17.11.2021 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

01 

Die Einführung eines Kultursemestertickets für Studierende Erfurter Hochschulen gemäß 

beiliegendem Vertrag (siehe Anlage 1) zum Sommersemester 2022 wird beschlossen.  

 

02 

Die Tarifordnung der Eintrittspreise der kulturellen Einrichtungen der Landeshauptstadt Erfurt 

wird gemäß Anlage 2 beschlossen. 

 

03 

Die Eintrittspreise des Theaters Erfurt werden gemäß Anlage 4 beschlossen.  

 

 

 

 

 

30.09.2021, gez. A. Bausewein   
Datum, Unterschrift 

 

  

 

06 Dezernat Kultur und Stadtentwicklung 

   
Der Oberbürgermeister 

Titel der Drucksache: 

Einführung Kultursemesterticket zum 

Sommersemester 2022  

 

Drucksache 2546/20 
 

Stadtrat 

Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling x Nein  Ja, siehe Anlage Dem ografisches Controlling x Nein  Ja, siehe Anlage 

F inanzielle Auswirkungen x Nein  Ja → Nu tzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

D e ckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2020 2021 2022 2023 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR 
 

EUR 60.000 EUR 60.000 EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR 
 

EUR 60.000 EUR 60.000 EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  D e ckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

F ristwahrung 

x Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

Anlage 1 – Vertragliche Vereinbarung zum Kultursemesterticket zwischen Stadtverwaltung Erfurt, 

Theater Erfurt und Studierendenwerk Thüringen 

Anlage 2 – Änderung zur Tarifordnung kultureller Einrichtungen der Landeshauptstadt Erfurt 

Anlage 3 – Tarifordnung kultureller Einrichtungen der Landeshauptstadt Erfurt (gemäß 

Stadtratsbeschluss DS 0498/10) 

Anlage 4 – Geänderte Übersicht der Eintrittspreise Theater Erfurt 

Anlage 5 – Übersicht Eintrittspreise  Theater Erfurt (gemäß Stadtratsbeschluss DS 2488/18)  

Anlage 6 – Liste der teilnehmenden Kultureinrichtungen 

 

 

 

 

 

Sachverhalt 

Der Stadtrat hat am 23.09.2020 innerhalb der Drucksache 1274/20 die grundsätzliche Einführung 

eines Kultursemestertickets für Studierende Erfurter Hochschulen beschlossen und den 

Oberbürgermeister beauftragt, die hierfür erforderlichen Vertragsvereinbarungen mit dem 

Studierendenwerk Thüringen zu treffen.  

 

Auf Basis der Beschlüsse aus DS 1274/20 haben die erforderlichen Gremien der 

Studierendenvertreter/innen seitens Universität und Fachhochschule sowie Studierendenwerk 

Thüringen ihre grundsätzliche Zustimmung zur Einführung eines Kultursemestertickets erklärt. 

Im Nachgang wurde eine vertragliche Vereinbarung (siehe Anlage 1) entworfen, die alle 

Bedingungen zur Berechnung der Umlage, Evaluation, Kündigung des Kultursemestertickets 
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enthält und nun der Beschlussfassung durch den Stadtrat bedarf.  

 

Damit einhergehend sind die erforderlichen Änderungen der Tarifordnung kultureller 

Einrichtungen der Landeshauptstadt Erfurt (siehe Anlage 2) sowie der Eintrittspreise des Theaters 

Erfurt (siehe Anlage 4) zu beschließen. 

 

Mit Beginn des Sommersemesters 2022 wird ein umlagefinanziertes Kultursemesterticket (i.H.v.  

3,- € / pro Semester / pro Student*in) für Studierende Erfurter Hochschulen eingeführt. Die Höhe 

des Kultursemesterbeitrages wurde in Rücksprache zwischen Studierenden, Studierendenwerk 

und teilnehmenden Kultureinrichtungen auf Basis bisheriger Besucherzahlen sowie mit Blick auf 

einen sozialverträglichen Mehrbetrag ausgehandelt. Den Studierenden wird damit der kostenlose 

Eintritt zu allen Museen in Trägerschaft der Stadt Erfurt sowie zu allen theatereigenen 

Vorstellungen des Theaters Erfurt (ausgenommen sind Domstufenfestspiele und Gastspiele // 

siehe Anlage 6) ermöglicht. Studierende von Hochschulen außerhalb Erfurts bezahlen wie bisher 

den ermäßigten Preis lt. jeweiliger Tarif- bzw. Eintrittspreisordnung. 

 

Im Theater Erfurt wird auf Basis bisheriger Kartenverkäufe mit Mindereinnahmen i.H.v. ca. 40.000 

EUR, für die Erfurter Museen auf Basis der erhobenen, ermäßigten Eintritte mit Mindereinnahmen 

i.H.v. 20.000 EUR gerechnet. Diese werden durch die  Einnahmen der Umlagefinanzierung 

Kultursemesterticket i.H.v. ca. 60.000 EUR  (bei ca. 10.000 Studierenden * 2 Semester/Jahr * 

Kultursemesterbeitrag i.H.v. 3,- €) vollständig ausgeglichen. Im Vertrag werden semesterweise 

Evaluationstreffen zur Klärung anstehender Fragen bzw. zur Überprüfung des 

Kultursemesterbeitrages und ggf. dessen Anpassung vereinbart.  

 

Das kurzfristige Ziel des Kultursemestertickets ist es mehr Studierende zum Besuch einer 

Kultureinrichtung zu bewegen und dadurch die Auslastung der Einrichtungen zu erhöhen. 

Langfristig soll die Attraktivität des Hochschulstandorts Erfurt gestärkt sowie die Bindung der 

Studierenden an die Kultureinrichtungen erhöht werden.  
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